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Informelle Beteiligung zu Testplanung und Planungszielen
(Einleitungsbeschluss) 28.11. - 14.12.2016

1

Universi tä tsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 03/17

„Ehemaliges Motorpool-Gelände“

Stel lungnahmen der Öffentl ichkei t sowie der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange

Besch lussempfeh lungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Betei l igung
gem. § 3 (1 ) Baugesetzbuch (BauGB) , der Offenlegung gem. § 3 (2)
BauGB sowie der Betei l igung der Behörden und sonstigen Träger
öffentl icher Belange gem. § 4 (1 ) und (2) BauGB eingegangenen
Stel lungnahmen und Anregungen.

Gießen, den 1 5 .08.201 9

Stel l ungnahmen, d ie nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung un terl iegen :

• Kathi Dittrich („Essbare Siedlung“, Gemeinschaftsgarten, Begegnungszentrum)
(1 4.1 2.201 6)

• Knut Werning (Eine Zufahrt ist zu wenig, Parkhaus auf LIDL-Parkplatz)
(02.1 2.201 6)

• NilsNeumann (Abgasbelastung, ober-/unterirdischeStel lplätzeaufLIDL-
Parkplatz) (02.1 2.201 6)

• Diana Schwaeppe (Erschl ießung über DM-Parkplatz,
Geschwindigkeitskontrol len und 30er-Zone) (02.1 2.201 6)

• Peter Kunar (Barrierefreiheit, konkrete Vorschläge für Raumauftei lung der
Gebäude) (02.1 2.201 6)

• Maria Klein (Autofreies Wohnen, Erhöhung Grünflächenantei l ) (02.1 2.201 6)
• Guntram Ohm-Winter (Kita an Rand des Plangebietes, Verkehrsoptimierung)

(02.1 2.201 6)
• Winfried Dörr und Angelika Kinskofer-Dörr (Geplante Verkehrsführung)

(28.09.201 7)

Stel lungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterl iegen:

Keine

Stel lungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:

Keine



Frühzeitige Beteiligung (Vorentwurf)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
zum Bebauungsplanvorentwurf: 12.03. - 20.04.2018
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Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanvorentwurf: 07.03.-20.04.2018

Stel lungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterl iegen:

• Carina Diegel und Sebastian Pawlowski (Jugendtreff - Gefahren durch
erhöhtes Verkehrsaufkommen) (1 7.04.201 8)

• Gewerbepark Becker GmbH, vertreten durch RAe u. Notare Bouffier
& Wolf (zu Verkehrsaufkomen und -führung, Verlegung Bushaltestel le,
Erschl ießung) (1 1 .04.201 8)

• Mechthi ld Hermann (Elektrobusse durch Fröbelstraße) (1 9.04.201 8)
• I lse Müller (Umweltbelastungen, Umleitung des Verkehrs, Entfernen

von Parkplätzen (1 5.03.201 8)
• Gisela Reuter (Verkehrsuntersuchung) (1 7.04.201 8)
• Norma Baalbaki (Hundertwasserhaus, Hochhaus) (20.04.201 8)
• Jan Fleischhauer (Fuß- und Radwege, Park & Ride) (1 9.04.201 8)

Stel lungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterl iegen:

Keine

Stel lungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:

Keine

Stel lungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterl iegen:

• Regierungspräsidium, Dez. 31 -Bauleitplanung- (1 7.04.1 8)

Stel lungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterl iegen:

Keine

Stel lungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:

• Bundesanstalt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
Dienstleistungen der Bundeswehr (1 3 .03.1 8)

• Amt für Bodenmanagement (1 0.04.1 8)
• hessenARCHÄOLOGIE (20.04.1 8)
• Amt für Brandschutz -37- (20.04.1 8)
• Industrie- und Handelskammer (1 9.04.1 8)
• Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft (1 3 .03.1 8)
• RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (1 5.01 .1 8)
• Landrat des Landkreises Gießen, Allgem. Landesverwaltung - Untere

Wasserbehörde - (24.04.1 8)
• Deutscher Wetterdienst (21 .03.1 8)
• Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst (1 4.03.1 8)
• -32- Straßenverkehrsbehörde (20.04.1 8)
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr (1 7.04.1 8)
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest PTI

24 (28.03.1 8)
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Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanvorentwurf: 07.03.-20.04.2018

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanvorentwurf: 07.03.-20.04.2018

• Ericsson Service GmbH, Technical Competence Centre TCC (26.03.1 8)
• Avacon AG Prozesssteuerung - DGP (1 5.03.1 8)
• TenneT TSO GmbH, Betriebsstel le Bamberg (04.04.1 8)
• EnergieNetz Mitte GmbH (1 9.03.1 8)
• PLEdoc GmbH (1 4.03.1 8)
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme (1 8.04.1 9)
• Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (22.03.1 8)
• Technische Hochschule Mittelhessen (04.04.1 8)
• Ev. Wicherngemeinde (1 8.04.1 8)
• Magistrat der Stadt Wetzlar, Amt für Stadtentwicklung (27.03.1 8)
• Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (20.03.1 8)
• Wohnbau Gießen GmbH (25.04.1 8)
• -23 - Liegenschaftsamt (1 3 .03.1 8)
• -51 - Jugendamt (1 7.04.1 8)
• -62- Vermessungsamt (1 9.04.1 8)
• Gießener Arbeitskreis für Behinderte (1 3 .05.1 8)
• Mittelhessische Wasserbetriebe (24.04.1 8)
• Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 -Bauleitplanung- (1 7.04.1 8)
• -63- Untere Bauaufsichtsbehörde (20.04.1 8)
• Amt 39, Untere Naturschutzbehörde (20.04.1 8)
• Amt 39, Altablagerungen (20.04.1 8)
• -30- Rechtsamt (05.04.1 8)
• Hessen Mobil Straßen und Verkehrsmanagement, Dezernat BE 5.2

(1 3 .04.1 8)
• Städtische Behindertenbeauftragter (09.04.1 8)
• -66- Tiefbauamt (1 3 .04.1 8)

Im Rahmen der frühzeitigen Betei l igung keine Stellungnahme abgegeben
haben:

• Kreisausschuss d. Landkreises Gießen, Gesundheitsamt, Kreisstraßen
• Bundesanstalt für Immobil ienaufgaben
• Hr. Manfred Blechschmidt, archäolog. Denkmalpfleger
• 65.4 Hochbauamt - Untere Denkmalschutzbehörde
• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - Andrea Malkmus
• Hessische Gesel lschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V. - Matthias

Korn
• Landesjagdverband Hessen e.V.
• Dt. Gebirgs- u. Wanderverein - Barbara Haderer
• Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
• Naturschutzbund Deutschland e.V. - Monika Schütz
• DPDHL Corporate Real Estate Management GmbH
• Mittelhessen Netz GmbH, MIT.N Abt. Stromversorgung
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. 21 Wasserversorgung
• Stadtwerke Gießen AG, Mit.N Abt. Gasversorgung
• Staatl . Schulamt
• Lebenshi lfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisverband

Gießen e.V. , Geschäftsstel le Garbenteich
• Arbeitsgemeinschaft Gießener Frauenverbände - El isabeth Bender
• Ev. Kirchengemeindeverband
• Ev. Wicherngemeinde
• Pfarrverband Kath. Kirchengemeinden
• Magistrat der Stadt Lol lar
• Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald
• -40- Schulverwaltungsamt
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Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanvorentwurf: 07.03.-20.04.2018

Offenlage (Entwurf)

Offenlage des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:
02.04.-14.05.2019

Stel lungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterl iegen:

• Sebastian Schneider (Verlust einer Rückzugsmöglichkeit) (1 2.04.1 9)
• Ergebnisse der zur Offenlage durchgeführten Betei l igung des

Jugendtreffs JuTS4

Stel lungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterl iegen:

Keine

Stel lungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:

Keine

Im Rahmen der frühzeitigen Betei l igung keine Stellungnahme abgegeben
haben:

• -67- Gartenamt
• -70- Stadtreinigungs- u. Fuhramt
• -52- Sportamt
• Frauenbeauftragte der Stadt Gießen - Fr. Friederike Stibane
• Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Ortsverband Stadt und Landkreis

Gießen - z.Hd. Hr. Dr. Matthias Fink
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB zum Bebauungsplanentwurf: 28.03.-29.05.2019

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB zum Bebauungsplanentwurf: 28.03.-29.05.2019

Stel lungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterl iegen:

Keine

Stel lungnahmen ohne abwägungspfl ichtige Anregungen und Hinweise:

• Kreishandwerkerschaft (1 1 .04.1 9)
• Landrat d. Landkreises Gießen, Allgem. Landesverwaltung - Untere

Wasserbehörde - (1 4.05.1 9)
• Deutscher Wetterdienst (26.04.1 9)
• Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst (04.04.1 9)
• -32- Straßenverkehrsbehörde (09.05.1 9)
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest

PTI 24 (1 4.05.1 9)
• -51 - Jugendamt (1 0.05.1 9)
• Mittelhessische Wasserbetriebe (08.05.1 9)
• -67- Gartenamt (29.04.1 9)
• Städt. Behindertenbeauftragter, Amt für soziale Angelegenheiten

- Hr. Jürgen Becker (1 0.04.1 9)
• -23- Liegenschaftsamt (1 2.04.1 9)
• -37- Brandschutzamt (1 4.04.1 9)
• -39- Amt für Umwelt und Natur, Untere Naturschutzbehörde (1 4.05.1 9)
• -39- Amt für Umwelt und Natur, Altablagerungen (1 4.05.1 9)
• -30- Rechtsamt (1 5.05.1 9)

Stel lungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterl iegen:

• Industrie- und Handelskammer (1 0.05.1 9)
• Regierungspräsidium, Dez. 31 -Bauleitplanung- (1 4.05.1 9)
• Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Dezernat BE 5.2

(28.05.1 9)
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 zum
Bebauungsplanentwurf: 28.03.-29.05.2019 Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen

Zur Verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden
Stellungnahmen in der folgenden Auflistung entgegen der oben
aufgeführten Zusammenstellung nach einzelnen Beteiligungsschritten

a) in der Reihenfolge

1 . Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit aus der Offenlage des Planentwurfes

2. Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit aus der Betei l igung zum Vorentwurf

3 . Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der Offenlage des
Planentwurfes

4. Stel lungnahmen der Träger öffentl icher Belange aus der Betei l igung
zum Vorentwurf

5. Stel lungnahmen der Öffentl ichkeit aus der informellen Betei l igung zu
Testplanung und Planungszielen

b) in mehreren Öffentl ichkeits-Betei l igungsschritten abgegebene
Stel lungnahmen der gleichen Person oder Insti tution oder inhaltsgleiche
Stel lungnahmen zusammengefügt

Im Rahmen der Offenlage keine Stellungnahme abgegeben haben:

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Andrea Malkmus
• Hessische Gesel lschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V.
• Landesjagdverband Hessen e.V.
• Dt. Gebirgs- u. Wanderverein, Barbara Haderer
• Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
• Naturschutzbund Deutschland e.V. , Monika Schütz
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr
• Mittelhessen Netz GmbH, Abt. Strom-/Gas-/Wasserversorgung
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme
• Technische Hochschule Mittelhessen
• Arbeitsgemeinschaft Gießener Frauenverbände, El isabeth Bender
• Magistrat der Stadt Lol lar
• Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald
• -40- Schulverwaltungsamt
• -62- Vermessungsamt
• -66- Tiefbauamt, Abt. Erschl ießungsbeiträge
• -66- Tiefbauamt, Abt. Straßenbau
• -70- Stadtreinigungs- u. Fuhramt
• -52- Sportamt
• Frauenbeauftragte der Stadt Gießen, Fr. Friederike Stibane
• -63- Untere Bauaufsichtsbehörde
• Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Ortsverband Stadt und Landkreis

Gießen - z. Hd. Hr. Dr. Matthias Fink



7

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Sebastian Schneider vom 12.04.2019

Der Anregung, das komplette 7 ha große Plangebiet zu einem
Naherholungsgebiet für das Quartier an der oberen Grünberger Straße
umzuwandeln, wird nicht gefolgt.
Der Motorpool-Standort war schon seit dem 1 9. Jahrhundert bebaut und bereits
im Rahmen der Aufstel lung des Flächennutzungsplanes (2000) zum
Bauerwartungsland ausgewiesen worden. Zudem werden im gesamten
Baugebiet öffentl iche Grünflächen sowie private Grünflächenantei le in einem
Gesamtantei l zwischen 35-40% entwickelt und es stehen in fußläufiger
Entfernung mit dem Phi losophenwald, dem Stadtwald sowie der Wieseckaue
ausreichend große, attraktive Naherholungsgebiete zur Verfügung.

Die Einschätzung bezüglich der aufgrund zunehmender Bauvorhaben ge-
sunkenen Lebensqualität wird nicht geteilt.
Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass in dem bis 2006 von
Mil i tärflächen geprägtem Umfeld jahrzehntelang keine wesentl iche
städtebauliche Weiterentwicklung möglich war, die aber danach und bis heute in
einer vorrangig Bestand erhaltenden und nur behutsam nachverdichtenden Art
und Weise erfolgt ist, wie das Beispiel des angrenzenden "Zahnfee" -
Wohnbauvorhabens (ein Umbau der ehemaligen US-Zahnklinik und ein Neubau
an der Stel le des großen Funkmastes) verdeutl icht. Das Motorpool-Areal war bis
Ende der 80er-Jahre fast vol lständig bebaut und versiegelt und wird, auch nach
erfolgter Altlastensanierung, durch die Neuplanung so stark begrünt wie nie
zuvor. Die wirtschaftl ichen Rahmenbedingungen bei dem Verkauf des Bundesei-
gentums und die städtebaulichen Zielvorstel lungen zur Entwicklung eines
vielfältigen Quartiers sind deutl ich höher zu gewichten, als die angeregte und
kostenaufwändige Schaffung einer Naherholungsfläche. Das Gelände wird auch
keinem "weggenommen" , sondern wird zum Bauland für Viele mit öffentl ich
zugänglichem Grün für Alle.

1

1

2

2



8

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ergebnisse mehrerer Beteiligungsveranstaltungen im
Jugendtreff JuTS4 (Spenerweg 4) und der AG Pestalozzischule (April/Mai 2019)
Vorbemerkung:
In einem intensiven Austausch zwischen dem Jugendtreff JuTS4 und dem
Planungsamt wurden Wünsche und konkrete Anregungen von Kindern und
Jugendlichen zumeist aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Plangebietes
zusammen gestel l t, die auf Wunsch al ler Betei l igten auch über die Einstel lung in
die Abwägung öffentl ich diskutiert und kommuniziert werden sol len.
Neben diesem eher formalen Vorgehen wurde aber auch vereinbart, dass die
Kinder und Jugendlichen mit ihrer Betreuung in geeigneter Form in den
Umsetzungsprozess der Bauleitplanung eingebunden werden.

Die unter diesem Punkt zusammen gefassten Vorschläge betreffen al le die
Ausgestaltung und Ausstattung der öffentl ichen Grünfläche mit Kinderspielplatz.
Sie werden zuständigkeisthalber an das ausführende Gartenamt weitergeleitet.

Die Vorschläge zu Besichtigung, Erläuterung und auch aktiver Mitarbeit werden
an die ausführenden städtischen Fachämter weitergeleitet, um entsprechende
Angebote unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften zu prüfen.
Das Nahversorgungszentrum wird über verschiedene Zugangsmöglichkeiten
künftig deutl ich besser erreichbar sein.
Die Einzäunung des ehemaligen Mil i tärgeländes wird im Zuge der Er-
schl ießungs- und Hochbauarbeiten entfernt.
Eine Sondierung und - bei einem als unwahrscheinl ich aber möglich
eingeschätzten Fund - auch Räumung von Kampfmitteln ist zwingend
durchzuführen und für den Zeitraum September/Oktober 201 9 vorgesehen.

1

2

3

1

2
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ergebnisse mehrerer Beteiligungsveranstaltungen im
Jugendtreff JuTS4 (Spenerweg 4) und der AG Pestalozzischule (April/Mai 2019)

Ein Baubeginn und -ablauf der Erschl ießungs- und Hochbauarbeiten erst
nachdem ALLE Kinder und Jugendlichen im Quartier ausgeschlafen haben, ist
leider nicht möglich. Zur Einschränkung des Baustel lenlärmes gibt es eine von
al len Baufirmen zu beachtende Vorschrift (AAV), die auch von einer Behörde
(Landkreis-Bauaufsicht) überwacht wird.
Auch für die Geruchsausbreitung des Baustel lenbetriebes gibt es Vorschriften. Es
wird aber al ler Voraussicht nach nicht "stinken" .
Es kann leider auch nicht gewährleistet werden, dass zuerst Anlagen und
Einrichtungen für die Kinder und Jugendlichen errichtet werden. Erst wenn das
ganze Gebiet weitgehend fertig gebaut worden ist, kann ein jederzeitiger,
sicherer Zugang z.B. zum Spielplatz ermöglicht werden.

Die Vorschläge zur Einrichtung verschiedener gastronomischer Angebote im
Plangebiet werden vom Bebauungsplan zwar grundsätzl ich ermöglicht. An der
Gebietszufahrt und östl ich der Wichernkirche sol len von einem Investor
sogenannte Wohn- und Geschäftshäuser errichtet werden, in denen im
Erdgeschoss auch ein derartiges Angebot realisiert werden kann.
Letztl ich entscheidet aber der Investor anhand einer sogenannten Marktanalyse
oder konkreter Anfragen von Betreibern solcher Geschäfte oder Restaurants, was
tatsächl ich eingerichtet wird.

1

2

3

2

3
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ergebnisse mehrerer Beteiligungsveranstaltungen im
Jugendtreff JuTS4 (Spenerweg 4) und der AG Pestalozzischule (April/Mai 2019)

Die auch unter diesem Punkt zusammen gefassten Vorschläge betreffen al le die
Ausgestaltung und Ausstattung der öffentl ichen Grünfläche mit Kinderspielplatz.
Sie werden zuständigkeisthalber an das ausführende Gartenamt weitergeleitet.

Die auch unter diesem Punkt zusammen gefassten Vorschläge betreffen al le die
Ausgestaltung und Ausstattung der öffentl ichen Grünfläche. Sie werden
zuständigkeisthalber an das ausführende Gartenamt weitergeleitet.
Es wird grundsätzl ich darauf hingewiesen, dass für die genannte Anlagen mit
besonders hohem Platzbedarf keine geeigneten Flächen vorgesehen wurden, da
in dem Baugebiet möglichst viele neue Häuser und Wohnungen sowie z.B. auch
eine neue Kindertagesstätte gebaut werden sol len.

Die Vorschläge zur Einrichtung verschiedener, zusätzl icher Einkaufsangebote im
Plangebiet werden vom Bebauungsplan zwar grundsätzl ich ermöglicht. An der
Gebietszufahrt und östl ich der Wichernkirche sol len von einem Investor
sogenannte Wohn- und Geschäftshäuser errichtet werden, in denen im
Erdgeschoss auch ein derartiges Angebot realisiert werden kann.
Letztl ich entscheidet aber der Investor anhand einer sogenannten Marktanalyse
oder konkreter Anfragen von Betreibern solcher Geschäfte, was tatsächl ich
eingerichtet wird.
Die Stadt hat bereits für das vorhandene Nahversorgungszentrum (Lidl, DM)
gesorgt.

4
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ergebnisse mehrerer Beteiligungsveranstaltungen im
Jugendtreff JuTS4 (Spenerweg 4) und der AG Pestalozzischule (April/Mai 2019)

Die auch unter diesem Punkt zusammen gefassten Vorschläge betreffen al le die
Ausgestaltung und Ausstattung der öffentl ichen Grünfläche. Sie werden
zuständigkeisthalber an das ausführende Gartenamt weitergeleitet.
Es wird grundsätzl ich darauf hingewiesen, dass für die genannte Anlagen mit
besonders hohem Platzbedarf keine geeigneten Flächen vorgesehen wurden, da
in dem Baugebiet möglichst viele neue Häuser und Wohnungen sowie z.B. auch
eine neue Kindertagesstätte gebaut werden sol len.
Zur Vermeidung "kaputter Flaschen" , insbesondere in öffentl ichen Grünanlagen,
sol l auch jede/r Nutzer/in beitragen.

Es werden zwei neue Bushaltestel len für die Linie 1 /1 7 an der Grünberger
Straße eingerichtet, die auch aus der Evangelischen Siedlung noch gut
erreichbar sind. Busfahrkarten gibt es leider nicht in Läden vor Ort zu kaufen,
aber beispielsweise in jedem Bus.
Über die Aufstel lung von Blitzern (fest instal l iert oder mobil ) entscheidet die
Straßenverkehrsbehörde, zusammen mit anderen zuständigen Stel len. Der
Vorschlag wird an diese Behörde weitergeleitet.
Die Vorschläge zur Verkehrsberuhigung des Spenerweges auch.
Ein großer Parkplatz wird im Plangebiet tatsächl ich gebaut. Er sol l für
Besucher/innen des Waldstadions genauso zur Verfügung stehen, wie für
Autofahrer/innen, die auf dem Weg zur Arbeit oder zu anderen Zwecken in der
Innenstadt von dort auf das Fahrrad oder den Bus umsteigen, damit nicht zu viele
Autos in die Innenstadt fahren.
Al le neuen Gehwege im Plangebiet werden auch für sehbehinderte Menschen
ausgebaut.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ergebnisse mehrerer Beteiligungsveranstaltungen im
Jugendtreff JuTS4 (Spenerweg 4) und der AG Pestalozzischule (April/Mai 2019)

Eine neue Schule wird nicht im Plangebiet gebaut, da sie dort zu viel Platz
benötigen würde und die für die Evangelische Siedlung dienenden Schulen in
zumutbarer Entfernung und mit ausreichenden Plätzen bleiben werden.
Der Vorschlag zur Einrichtung einer Arztpraxis im Plangebiet wird vom
Bebauungsplan zwar grundsätzl ich ermöglicht. An der Gebietszufahrt und östl ich
der Wichernkirche sol len von einem Investor sogenannte Wohn- und
Geschäftshäuser errichtet werden, in denen im Erdgeschoss auch ein derartiges
Angebot realisiert werden kann.
Letztl ich entscheidet aber der Investor anhand einer sogenannten Marktanalyse
oder konkreter Anfragen von Betreibern solcher Geschäfte, was tatsächl ich
eingerichtet wird.

Hochhäuser sol len nicht im Plangebiet errichtet werden. Dafür baut die Wohnbau
Gießen neben die beiden am Trieb vorhandenen "Hochhäuser" noch ein drittes
etwas niedrigeres Gebäude.
Im Plangebiet entstehen zwei- bis viergeschossige Häuser in unterschiedlichsten
Formen und für verschiedene Haushaltsformen (Ein-/Zweipersonen, Famil ien,
Senioren, Wohngruppen, ärmere Menschen und Menschen mit höherem
Einkommen) . Daher wird es auch in größerem Umfang Famil ienhäuser geben.
Außerdem entsteht an/in der Kindertagesstätte auch ein Famil ienzentrum.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Carina Diegel und Sebastian Pawlowski vom 17.04.2018

Die Belange des benachbart angesiedelten Jugendtreffs Spenerweges und die
Anregungen bezüglich der Verbesserung der Verkehrssicherheit im Umfeld der
wichtigen Einrichtung für Kinder und Jugendliche des Quartiers werden zur
Kenntnis genommen und an die zuständige Straßenverkehrsbehörde
weitergeleitet.
Diese wird geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der bereits angeordneten
Tempobeschränkung (30 km/h) prüfen und bei Erfolgsaussicht auch ausführen
lassen.
Die durch das Neubaugebiet erwartete bzw. befürchtete Zunahme des
Durchgangsverkehres auf dem Straßenzug Lincolnstraße-Trieb-Spenerweg-
Zinzendorfweg wird nach Einschätzung des Magistrates und begründet auf die
durchgeführte Verkehrsuntersuchung (Sachstandsbericht vom März 201 9, Büro
Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden) im vertretbaren Rahmen bleiben und nicht zur
Verschärfung der Unfal lsi tuation beitragen.
Dieser Straßenzug muss als innerörtl iche Verbindungsstraße zwischen dem
Ostviertel und dem Stadttei l Wieseck sowie auch Zufahrtsmöglichkeit zur
Ringanschlussstel le "Ursulum" trotz der angeordneten Verkehrsberuhigung etwas
mehr Verkehr aufnehmen als eine Wohn(sammel)straße, zumal die Stadtbusl inie
7 darauf verkehrt - was bestimmte Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
ausschl ießt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Carina Diegel und Sebastian Pawlowski vom 17.04.2018
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gewerbepark Becker GmbH, vertreten durch RAe u. Notare
Bouffier & Wolf vom 11.04.2018

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Betei l igung zum Bebauungsplanvorentwurf lag
die Verkehrskonzeption mit jeweils abgetrennten Verkehrsanbindungen des
Wohn-/Mischgebietes (über Lincolnstraße) und des Gewerbegebiets (über
Georg-Elser-Straße) bereits vor, jedoch noch nicht die Verkehrsuntersuchung (Büro
Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden) mit Leistungsfähigkeitsnachweisen und die
Erschl ießungsplanung.
Diese Verkehrsplanungen wurden sinnvol lerweise erst aufgrund der
Vorbetei l igung zur Erstel lung des Bebauungsplanentwurfes vorgelegt und zur
abschl ießenden Offenlage auch in die Betei l igung gegeben. Sie haben das
Verkehrskonzept auch noch verfeinert (zweite Wohngebietserschl ießung über
Hannah-Arendt-Straße und Ausbauoption für eine Verbindungs-/Entlastungsstraße
zwischen beiden Tei lbereichen) .

Fal ls mit der Anregung eine gemeinsame verkehrl iche Anbindung des
Gewerbegebietes und des Wohn-/Mischgebietes ausschl ießlich über die Georg-
Elser-Straße gemeint ist, so muss diese Verkehrsvariante aufgrund der Ergebnisse
der Verkehrsuntersuchung des Büros Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden
(Sachstandsbericht vom März 201 9) wegen erheblicher
Leistungsfähigkeitsmängel am heute schon stark belasteten Knoten Georg-Elser-
Straße/Grünberger/Rödgener Straße ausgeschlossen werden.
Das Büro hatte aufgrund der vorgetragenen Anregungen eine Verkehrsvariante
mit einer internen Durchbindung zwischen Wohn-/Mischgebiet und dem
Gewerbegebiet, bei der jedoch auch zwei Zufahrten zur Lincolnstraße genutzt
werden können, untersucht und mit der Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes
bzw. Bebauungsplanvorentwurfes verglichen. Bei der erstgenannten Variante
ergaben sich Leistungsfähigkeitsprobleme am o.g. Knoten in der Vormittags-
Spitzenstunde, die sich bei der angeregten Variante (ohne Zufahrtsmöglichkeit
zur Lincolnstraße) noch erheblich verschärfen würden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gewerbepark Becker GmbH, vertreten durch RAe u. Notare
Bouffier & Wolf vom 11.04.2018

Da die für den o.g. Bundesstraßen-Knoten zwingend einzubindende
Straßenbaubehörde des Landes, HessenMobil, in der Betei l igung zum
Planentwurf ihre Zustimmung nur zur als ausreichend leistungsfähig
nachgewiesenen Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes/Bebau-
ungsplanvorentwurfes gegeben hat, wird diese realisiert.
Der Bebauungsplan enthält jedoch noch die Option auf einen nachträglichen
Ausbau im Sinne des oben beschriebenen flexiblen Verkehrskonzeptes für den
Fal l , das wider Erwarten unvertretbare Zusatzverkehre durch die Evangelsiche
Siedlung entstehen sol l ten. Der Ausbau könnte al lerdings nur unter der
Voraussetzung erfolgen, dass eine Nachbegutachtung und darauf basierende
nochmalige Abstimmung mit Hessen-Mobil zu einer Begründung dieser
Maßnahme führen.
Die Auswirkungen des zur Ausführung kommenden Verkehrskonzeptes werden
von Gutachter und Magistrat als insgesamt verträglich angesehen. Zudem
werden jetzt ca. 1 5% weniger Wohnungen realisiert.
Die Georg-Elser-Straße wird durch das ausgewählte Konzept mitbenutzt.
Und beim Knoten Lincolnstraße/Grünberger Straße hat der Verkehrsgutachter
schon im Prognosenul lfal l (ohne Baugebiet) Leistungsfähigkeitsdefizite erkannt,
die einen Ausbau mit Lichtsignalanlage oder als Kreisverkehr unumgänglich
machen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gewerbepark Becker GmbH, vertreten durch RAe u. Notare
Bouffier & Wolf vom 11.04.2018

Der Magistrat hält an einer Verlegung der Bushaltestel le im Zusammenhang mit
dem sowieso erforderl ichen Knotenausbau Lincolnstraße/Grünberger Straße fest,
zumal dadurch auch ein barrierearmer Umbau und eine Ausstattung gemäß dem
Gießener Standard ermöglicht wird.
Für die Kund* innen des Marktstandortes und Nutzer* innen der Park& Ride-
Anlage sol l unmittelbar im Einmündungsbereich der Georg-Elser-Straße eine
weitere Haltestel le für die Linien 1 /1 7 eingerichtet werden.

Eine alternative Verkehrsführung wie vorgeschlagen ist, wie unter Punkt 1
beschrieben, nicht realisierungsfähig. Der Zusatzverkehr im Straßenzug
Lincolnstraße-Trieb-Spenerweg-Zinzendorfweg durch neue Bewohner* innen, die
zur Autobahnanschlussstel le fahren möchten, wird als vertretbar angesehen, da
der überwiegende Antei l der Fahrten aus dem Wohn-/Mischgebiet (am
Vergleichsknoten Hannah-Arendt-Straße/Lincolnstraße ermittelt: rd. 70%) sich in
Richtung Grünberger Straße bzw. Innenstadt orientieren wird. Die Verkehrsunter-
suchung ging dabei von einer maximalen Verkehrserzeugung des Wohn-
/Mischgebietes von rd. 1 .850 täglichen Fahrten aus, die nach dem o.g.
Vertei lungsschlüssel und angesichts des durch Zählung ermittelten Ver-
kehrsaufkommens in der Lincolnstraße eine Zunahme von etwa 1 5% von rd.
2.935 täglichen Fahrten im Prognosejahr 2030 auf 3 .385 bedeuten wird.
Der o.g. Straßenzug dient auch, trotz angeordeneter Tempo 30-Zone, als
innerörtl iche Verbindungs- (Ostviertel -Wieseck) und Zufahrtsstraße zur Autobahn
und muss daher ein im Vergleich zu einer Wohn(sammel)straße höheres
Verkehrsaufkommen aufnehmen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Mechthild Hermann vom 19.04.2018

Die Anregung zur Einrichtung einer (Elektro-)Buslinie vom geplanten Park&Ride-
Platz über die Fröbelstraße in die Innenstadt wird im Rahmen der Konkretisierung
und Etablierung des Park&Ride-Angebotes geprüft.
Bisher wurde vorabgestimmt, dass der P&R-Platz durch die schnel le Stadtbusl inie
1 /1 7 über die Grünberger Straße zur Innenstadt angebunden wird und dafür an
der Einmündung der Georg-Elser-Straße eine zusätzl iche Haltestel le eingerichtet
wird.
Ein Zusatzangebot wie angeregt könnte am ehesten durch ein z.B. von der
Technischen Hochschule Mittelhessen finanziertes Modell realisiert werden, da
die städtischen Busse in wenigen Jahren komplett auf (Bio-)Erdgasbetrieb
umgestel l t werden und daher ein Austausch dieser Busflotte höchstens langfristig
möglich wäre.

Die angeregten Alternativsysteme (Straßenbahn, Sei lbahn) werden ggf. im
Rahmen der Fortschreibung des gesamtstädtischen Nahverkehrsplanes auf ihre
Machbarkeit und verkehrl ichen wie auch wirtschaftl ichen Auswirkungen hin
abgeprüft.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gisela Reuter vom 17.04.2018
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gisela Reuter vom 17.04.2018

Die eingeforderte Verkehrsuntersuchung wurde, wie bei der Bebauungsplanung
üblich, zur Erstel lung des Bebauungsplanentwurfes vorgelegt und in die
Betei l igung gegeben, da zunächst die Grundzüge der Planung über eine
frühzeitige Betei l igung abgesichert werden müssen, bevor aufwändige Unter-
suchungen beauftragt werden.
Eine Verkehrsuntersuchung bezieht regelmäßig die Bestandssituation zum
Untersuchungszeitpunkt ein.
Die Einschätzung, dass die Anliegerschaft bereits zur frühzeitigen Bürger-
betei l igung "vor vol lendete Tatsachen gestel l t" wird, kann nicht nachvol lzogen
werden.
Unbeantwortet gebliebene Fragen an Fachämter und -behörden werden vom
Planungsamt weitergegeben und nach Möglichkeit auch geprüft bzw.
beantwortet.

Zur Verkehrssituation und -entwicklung auf der Grünberger Straße wird zunächst
generel l ausgeführt, dass diese insbesondere im Abschnitt ab der Einmündung
der Rödgener Straße bis zur Licher Gabel neben der Licher Straße schon immer
die Haupteinfal lstraße für den aus dem östl ichen Kreisgebiet und darüber hinaus
einfal lenden Verkehr bi ldet und daher als (innerstädtische) Hauptverkehsstraße
einzuordnen ist.
Da sich die mil i tärischen Konversionsmaßnahmen im Stadtgebiet ab etwa der
Jahrtausendwende insbesondere im Umfeld der Grünberger (und Rödgener)
Straße konzentriert haben, muss bei einer Bewertung der Verkehrsentwicklung
auch die Situation bei Vol lbelegung durch die Streitkräfte berücksichtigt werden.
Die Verkehrsuntersuchungen zu den Planungsvorhaben "Am Alten Flughafen"
und "Ehem. Motorpool-Gelände" haben die Verkehrsbelastungen auf beiden
o.g. Straßen in einem Zeitraum erfasst, in dem der ehemalige Verkehr aus
beiden Mil i tärstandorten nicht mehr stattgefunden hat.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Gisela Reuter vom 17.04.2018

Daher sind die in diesen Untersuchungen ermittelten Zusatzverkehre
grundsätzl ich auch in Relation zu den durch Aufgabe der Mil i tärnutzung
weggefal lenen Fahrten zu setzen.
Die durch das Neubaugebiet auf dem ehemligen Motorpool-Areal in der zur
Erstel lung des Planentwurfes durchgeführten Verkehrsuntersuchung
(Sachstandsbericht März 201 9, Büro Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden)
prognostizierte im Ziel jahr 2030 eine Zusatzbelastung auf dem o.g. Abschnitt
der Grünberger Straße von rd. 4,6% und ist somit weder quantitativ noch
bezüglich der Lärmauswirkungen als wahrnehmbar zu bewerten. Dennoch wird
die Anregung zur (weiteren) Einschränkung des laut bisherigen
Verkehrszählungen quantitativ zu vernachlässigenden, jedoch in der subjektiven
Wahrnehmung besonders störenden LKW-Verkehres im unteren Abschnitt der
Grünberger Straße an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.

Für die Kontrol le und Bewertung der Luftquali tät sind Landeseinrichtungen
zuständig, an die die Anregung weitergeleitet wird.
Seit 201 8 wird zur Verbesserung der Luftquali tät im Stadtgebiet das
Maßnahmenkonzept des Green City Planes umgesetzt.

Die Anregung zur Einführung von Geschwindigkeitskontrol len wird an die
zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Norma Baalbaki vom 12.04.2018

Der Anregung zur Aufschüttung eines Erdwalls im zentralen Grünzug zur
Verringerung von Lärmimmissionen wird nicht gefolgt.
Der Lärmschutz wird ausreichend auf andere Weise gesichert und der Grünzug
muss aus Entwässerungsgründen sogar leicht abgesenkt werden.
Der Begründung zum Bebauungsplan ist zu entnehmen, dass der Verträglichkeit
zwischen Verkehrslärm und gewerblicher Nutzung sowie schutzbedürftiger
Wohnnutzung durch Einhaltung ausreichender Abstände über einen öffentl ichen
Grünzug und der Einschränkung der gewerblichen Nutzung Genüge getan ist.
Des Weiteren wurde im Immissionsgutachten Nr.1 625/I I vom 21 .01 .1 8 durch
das Büro für Schal lschutz/Solms festgestel l t, dass im Zuge des passiven
Schal lschutzes Fenster mit der Schal lschutzklasse 2 zur Erfül lung der
baurechtl ichen Anforderungen ausreichen. Die Aufschüttung eines Erdwalls ist
daher nicht erforderl ich.
Zur Vorbeugung gegen zunehmende Starkregenereignisse wird der Grünzug
leicht abgesenkt ausgebildet, damit er eine zusätzl iche und diesbezügliche
Rückhaltefunktion übernehmen kann.

Die Bezeichnung der geplanten Wohngebäude in Geschossbauweise als
"seelenlose Kasernenbauten" ist nicht nachvollziehbar.
Der Bereich des ehemaligen Motorpool-Geländes dient als Konversions-
maßnahme der Umnutzung von vormals mil i tärisch genutzen Flächen. Im Bereich
der Wohngebiete WA1 bis WA4 ist das Ziel dieser Umnutzung die Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum in unterschiedlichen Quartierseinheiten, die sich
auch durch individuel le Gestaltungsmerkmale und Wohnungstypologien
unterscheiden sol len. "Kasernenbauten" , wie auf Mil i tärflächen üblich, sind nicht
vorgesehen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Norma Baalbaki vom 12.04.2018

Die Anregung zur Errichtung eines der Wohnnutzung dienenden Hochhauses wird
nicht gefolgt.
Die Umgebung des Standortes ist geprägt durch Einfamil ien- und Doppelhäuser
sowie Mehrfamil ienhäuser. Die beiden neungeschossigen Wohngebäude am
Trieb stel len hier eine besondere Situation dar und prägen wegen ihrer Lage
unmittelbar am Phi losophenwald nicht wesentl ich das Ortsbi ld, zumal sie
baurechtl ich noch nicht zur Hochhauskategorie gehören. Ein Hochhaus, als
mindestens 1 3 -geschossiges Gebäude, fügt sich als Solitär somit nicht in das
bestehende Konzept der angesprochenen Bautypologien ein.
Zudem widerspricht eine solche Baulösung auch den Ergebnissen der
Testplanung und Absprachen mit der Bundesimmobil ienanstalt, was ggf. zu einer
Neubewertung des Areales und erheblichen zeitl ichen Verzögerung führen
würde.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Norma Baalbaki vom 12.04.2018

Der Anregung, private Grünflächen durch öffentliche oder gemeinschaftliche
Grünflächen zu ersetzen, wird nicht gefolgt.
Auch bei kleinen Grundstücken sol len zum Zweck der Naherholung private
Rückzugsräume entstehen, die möglichst nicht einsehbar sind. Diese Wohnformen
erfreuen sich nach wie vor, insbesondere bei Famil ien, großer Beliebtheit und
werden entsprechend nachgefragt. Des Weiteren entstehen, wie im
Bebauungsplan festgesetzt, zwei Parkanlagen, die der öffentl ichen Naherholung
dienen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Jan Fleischhauer vom 19.04.2018

Die Anregungen zur Ergänzung und lagemäßigen Optimierung der Fuß- und
Radwege im Plangebiet und zu den umliegenden Zielen wurden zum großen Tei l
im Planentwurf aufgegriffen, so dass die Umfeld-Ziele Phi losophenwald (und
auch Stadtgarten Wieseckaue) und Ev. Siedlung unverändert und so direkt wie
möglich, sowie das Nahversorgungszentrum verbessert erreicht werden können.
Festgesetzte Gehrechte werden auch umgesetzt, da die Stadt Zwischen-
erwerberin der Gesamtfläche des Bundes wird und diese wie auch andere Ziele
über kaufvertragliche Regelungen absichern wird.
Für die Wegeverbindung zum Wendeplatz des Spenerweges werden in der
Umsetzungsplanung bei einer Treppe auch Schiebeanlagen für den Radverkehr
vorgesehen.

Nicht realisierbar sind die zusätzl ich angeregten Verbindungswege zu den
Straßen Falkweg und Rambachweg, da hierfür eine jeweils aufwändige Querung
des von der Oberen Wasserbehörde als Gewässer eingeordneten Grabens
entlang der Nordgrenze des Plangebietes angelegt und nicht verfügbare
Grundstücke Dritter (außerhalb des Plangebietes) durchquert werden müssten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Jan Fleischhauer vom 19.04.2018

Das Konzept zur Anbindung des Neubaugebietes an den (Stadt-)Busver-kehr
sieht zum Planentwurf unverändert zwei neue Haltestel len der Linie 1 /1 7 an der
Grünberger Straße vor, über die deutl ich schnel ler als mit der Linie 7 die
Innenstadt erreicht werden kann. Von nahezu al len Bauflächen im Wohn-/Misch-
sowie Gewerbegebiet sind diese Haltestel lenstandorte in max. rd. 300 m
Entfernung erreichbar, was den Anforderungen des Nahverkehrsplanes (für
innerstädtische Haltestel len) entspricht.
Insofern ist eine direkte/re Anbindung der Endhaltestel le der Linie 7 nicht
erforderl ich, zumal die unter 1 erwähnten Gründe dagegen sprechen.

Zur Andienung des geplanten Park&Ride-Platzes wird eine neue Haltestel le der
Linie 1 /1 7 im Einmündungsbereich der Georg-Elser-Straße vorgesehen.
Bei der mit diesem Standort angestrebten Etablierung und schrittweisen
Ergänzung eines Park&Ride-Konzeptes für die gesamte Stadt müssen natürl ich
auch die Fragen zu angemessenen Gebühren und der Ausrichtung der
Zielgruppe für dieses Parkangebot geklärt werden. Bei einer evtl .
Bewirtschaftung des P&R-Platzes sind auch die Verkaufsvorgaben des Bundes zu
beachten (evtl . Nachzahlungspfl icht) .
Da eine Kombinationsnutzung mit dem Waldstadion-Parkbedarf (und auch eine
Kofinanzierung) angestrebt wird, verbleibt es bei einem öffentl ichen Parkplatz.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Jan Fleischhauer vom 19.04.2018

Die Anregung zur Ausweisung der Fröbelstraße als Fahrradstraße wird an die
zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.
Als Hauptverbindung für den Radverkehr zwischen dem Neubaugebiet und der
Innenstadt wird weiterhin die Grünberger Straße angesehen, wobei im Rahmen
der für den mittleren Straßenabschnitt anstehenden grundhaften Sanierung auch
die Radverkehrsanlagen richtl iniengemäß ausgebaut werden sol len.
Die Qualität einer Radverkehrsanbindung für das Neubaugebiet gehört zwar
formalrechtl ich nicht zur gesicherten Erschl ießung und steht deshalb in keinerlei
Verbindung zu Beschlüssen über den Bebauungsplan. Dennoch resultiert aus
einer entsprechenden Gebietsentwicklung und Erhöhung der diesbezüglichen
Verkehrsnachfrage auch der Druck zum Ausbau geeigneter Verbindungen bzw.
Verkehrsanlagen.

Die Anregung zum Ausbau des genannten Knotens auch für Schulweg-Zwecke
wird an die zuständigen Behörden und Ämter weitergeleitet.
Bei dem angeregten Knotenausbau muss auch HessenMobil eingebunden
werden, weil es sich um eine Bundesstraßen-Durchfahrt handelt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Kathi Dittrich vom 14.12.2016

Die Anregungen zur Ausgestaltung und Organisation der öffentl ichen Grünfläche
wurden zum Teil aufgegriffen. Im zentralen Grünzug sol l eine Tei lfläche für
gemeinschaftl iches, urbanes Gärtnern vorgehalten und genutzt werden. Die
Unterhaltung könnte insbesondere im Zusammenhang mit der benachbarten
Ansiedlung gemeinschaftl icher Wohnprojekte auf geeignete Anlieger-Gruppen
übertragen werden.
Räume für gemeinschaftl iche Aktivitäten rund um eine gesunde Ernährung werden
u.a. im geplanten Famil ienzentrum angeboten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Winfried Dörr und Angelika Kinskofer-Dörr vom 28.09.2017

Vorbemerkung:
Die Stel lungnahme erfolgte außerhalb der förmlichen Betei l igungsfristen und
wurde bereits von Bgm. Neidel beantwortet.
Dennoch wird sie in die Abwägung eingestel l t.
Die Bedenken der Anwohnerschaft aus der Evangelischen Siedlung bezüglich
der verkehrl ichen Auswirkungen des Neubaugebietes wurden insofern
aufgegriffen, dass die zur Erstel lung des Planentwurfes durchgeführte
Verkehrsuntersuchung (Sachstandsbericht März 201 9, Büro Heinz +Feier
GmbH/Wiesbaden) auch Varianten eines Verkehrskonzeptes untersucht hat, die
wahrscheinl ich mit weniger Zusatzverkehr auf dem Straßenzug Trieb-Spenerweg-
Zinzendorfweg verbunden gewesen wären.
Die angeregte Variante mit einer ausschl ießlichen Verkehrsanbindung über die
Georg-Elser Straße war aufgrund erkannter erheblicher Leistungsfähigkeits-
Probleme am Knoten mit der Grünberger/Rödgener Straße als nicht
realisierungsfähig ausgeschlossen worden.
Untersucht und verglichen wurden darauf hin noch die im Planvorentwurf
enthaltene Variante mit getrennten Verkehrsanbindungen und eine Variante mit
einer internen Verbindungsstraße, die eine beidseitige Verkehrsanbindung für
die Wohn- und Mischgebiete ermöglicht hätte. Letztere hatte jedoch zum
Ergebnis, dass es Nachtei le in der Leistungsfähigkeit des o.g. Knotens
gegenüber der Vorentwurfsvariante gegeben hat.

Da die für den o.g. Bundesstraßen-Knoten zwingend einzubindende Straßenbau-
behörde des Landes, HessenMobil, in der Betei l igung zum Planentwurf ihre Zu-
stimmung nur zur als ausreichend leistungsfähig nachgewiesenen Verkehrskon-
zeption des Strukturkonzeptes/Bebauungsplanvorentwurfes gegeben hat, wird
diese realisiert.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Winfried Dörr und Angelika Kinskofer-Dörr vom 28.09.2017

Der Bebauungsplan enthält jedoch noch die Option auf einen nachträglichen
Ausbau im Sinne des oben beschriebenen flexiblen Verkehrskonzeptes für den
Fal l , das wider Erwarten unvertretbare Zusatzverkehre durch die Evangelische
Siedlung entstehen sol l ten. Der Ausbau könnte al lerdings nur unter der Vo-
raussetzung erfolgen, dass eine Nachbegutachtung und darauf basierende
nochmalige Abstimmung mit Hessen-Mobil zu einer Begründung dieser Maß-
nahme führen.

Die Auswirkungen des zur Ausführung kommenden Verkehrskonzeptes auf den
Straßenzug Lincolnstraße-Trieb-Spenerweg-Zinzendorfweg werden von Gutach-
ter und Magistrat als insgesamt verträglich angesehen. Zudem werden jetzt ca.
1 5% weniger Wohnungen realisiert. Der Zusatzverkehr durch neue Bewohner*
innen, die zur Autobahnanschlussstel le fahren möchten, wird als vertretbar an-
gesehen, da der überwiegende Antei l der Fahrten aus dem Wohn-/Mischgebiet
(am Vergleichsknoten Hannah-Arendt-Straße/Lincolnstraße ermittelt: rd. 70%)
sich in Richtung Grünberger Straße bzw. Innenstadt orientieren wird. Die Ver-
kehrsuntersuchung ging dabei von einer maximalen Verkehrserzeugung des
Wohn-/Mischgebietes von rd. 1 .850 täglichen Fahrten aus, die nach dem o.g.
Vertei lungsschlüssel und angesichts des durch Zählung ermittelten Verkehrsauf-
kommens in der Lincolnstraße eine Zunahme von etwa 1 5% von rd. 2.935 täg-
l ichen Fahrten im Prognosejahr 2030 auf 3 .385 bedeuten wird.
Der o.g. Straßenzug dient auch, trotz angeordeneter Tempo 30-Zone, als inner-
örtl iche Verbindungs- (Ostviertel -Wieseck) und Zufahrtsstraße zur Autobahn und
muss daher ein im Vergleich zu einer Wohn(sammel)straße höheres Verkehrsauf-
kommen aufnehmen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Knut Werning vom 02.12.2016

Die Anregung wurde berücksichtigt.
Das Wohn- und Mischgebiet erhält neben der zentralen Verkehrsanbindung an
die Lincolnstraße auch noch eine Verbindung an die Hannah-Arendt-Straße.
Das Gewerbegebiet wird separat an die Georg-Elser-Straße angebunden.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.
Der Parkplatz des Lebensmittelmarktes l iegt außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches und der dort geltende vorhabenbezogene Bebauungsplan GI
03/1 4 "Pendleton-Areal" sieht kein Baurecht für ein Parkhaus vor.
Eine Option zur Errichtung eines Parkhauses wird auf dem im Plangebiet l iegend
geplanten Park & Ride-Platz vorgesehen.

Die Anregung zur straßenverkehrsrechtlichen Beschränkung der Geschwindigkeit
auf der Lincolnstraße wird an die Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.
Ab der Wicherngemeinde ist der Straßenzug Lincolnstraße-Trieb-Spenerweg-
Zinzendorfweg bereits Bestandtei l einer Tempo 30-Zone.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der o.g. Straßenzug eine Funktion als
innerörtl iche Verbindungsstraße, mit in der Folge erhöhtem Durchgangsverkehrs-
aufkommen, einnimmt. Dies und die Linienführung der Stadtbusl inie 7 müssen bei
der Anordnung weiterer verkehrsbeschränkender Maßnahmen regelmäßig
berücksichtigt werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Nils Neumann vom 02.12.2016

Die Anregung wurde berücksichtigt.
Das Wohn- und Mischgebiet erhält neben der zentralen Verkehrsanbindung an
die Lincolnstraße auch noch eine Verbindung an die Hannah-Arendt-Straße.
Das Gewerbegebiet wird separat an die Georg-Elser-Straße angebunden.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.
Der Parkplatz des Lebensmittelmarktes l iegt außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches und der dort geltende vorhabenbezogene Bebauungsplan GI
03/1 4 "Pendleton-Areal" sieht kein Baurecht für ein Parkhaus oder eine
Tiefgarage vor.
Eine Option zur Errichtung eines Parkhauses wird auf dem im Plangebiet im
gewerblichen Tei l l iegend geplanten Park&Ride-Platz vorgesehen.
Zur Abgasbelastung bzw. Luftquali tät an diesem am Stadtrand liegenden und
regelmäßig gut durchlüfteten Standort l iegen dem Magistrat keine Hinweise auf
Grenzwertüberschreitungen oder vergleichbare Defizite vor.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Diana Schwaeppe vom 02.12.2016

Fal ls mit der Anregung eine gemeinsame verkehrl iche Anbindung des
Gewerbegebietes und des Wohn-/Mischgebietes ausschl ießlich über die Georg-
Elser-Straße gemeint ist, so muss diese Verkehrsvariante aufgrund der Ergebnisse
der Verkehrsuntersuchung des Büros Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden
(Sachstandsbericht vom März 201 9) wegen erheblicher
Leistungsfähigkeitsmängel am heute schon stark belasteten Knoten Georg-Elser-
Straße/Grünberger/Rödgener Straße ausgeschlossen werden.
Das Büro hatte aufgrund der vorgetragenen Anregungen eine Verkehrsvariante
mit einer internen Durchbindung zwischen Wohn-/Mischgebiet und dem
Gewerbegebiet, bei der jedoch auch zwei Zufahrten zur Lincolnstraße genutzt
werden können, untersucht und mit der Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes
bzw. Bebauungsplanvorentwurf (getrennte Verkehrsanbindungen) vergl ichen.
Im Ergebnis kommt es bei der erstgenannten Variante (" flexibles Ver-
kehrskonzept" ) bereits zu Leistungsfähigkeitsproblemen am o.g. Knoten in der
Vormittags-Spitzenstunde, die sich bei der angeregten Variante (ohne
Zufahrtsmöglichkeit zur Lincolnstraße) noch erheblich verschärfen würden.
Da die für den o.g. Bundesstraßen-Knoten zwingend einzubindende
Straßenbaubehörde des Landes, HessenMobil, in der Betei l igung zum
Planentwurf ihre Zustimmung nur zur als ausreichend leistungsfähig
nachgewiesenen Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes/Bebauungsplan-
vorentwurfes gegeben hat, wird diese realisiert.
Der Bebauungsplan enthält jedoch noch die Option auf einen nachträglichen
Ausbau im Sinne des oben beschriebenen flexiblen Verkehrskonzeptes für den
Fal l , das wider Erwarten unvertretbare Zusatzverkehre durch die Evangelische
Siedlung entstehen sol l ten. Der Ausbau könnte al lerdings nur unter der
Voraussetzung erfolgen, dass eine Nachbegutachtung und darauf basierende
nochmalige Abstimmung mit HessenMobil zu einer Begründung dieser
Maßnahme führen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Diana Schwaeppe vom 02.12.2016

Die Auswirkungen des zur Ausführung kommenden Verkehrskonzeptes werden
von Gutachter und Magistrat als insgesamt verträglich angesehen.

Die Anregung zur straßenverkehrsrechtl ichen Beschränkung der Geschwindigkeit
auf der Lincolnstraße wird an die Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet. Ab der
Wicherngemeinde ist der Straßenzug Lincolnstraße-Trieb-Spenerweg-Zinzen-
dorfweg bereits Bestandtei l einer Tempo 30-Zone.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der o.g. Straßenzug eine Funktion als
innerörtl iche Verbindungsstraße, mit in der Folge erhöhtem Durchgangsver-
kehrsaufkommen, einnimmt. Dies und die Linienführung der Stadtbusl inie 7
müssen bei der Anordnung weiterer verkehrsbeschränkender Maßnahmen
regelmäßig berücksichtigt werden.

Auch diese Anregung wird an die zuständige Straßenverkehrsbehörde
weitergeleitet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Peter Kunar vom 02.12.2016

Alle neuen Bushaltestel len sowie schrittweise auch die vorhandenen werden nach
dem auch mit entsprechenden Verbänden abgestimmten bzw. von
diesbezüglichen Richtl inien vorgegeben Standard aus- und umgebaut.

Im Plangebiet wird an mehreren Standorten ein ausreichendes Angebot an
Elektro-Ladestationen errichtet. Diese sind u.a. in der Mobil i tätsstation, am
Hybridspeicher, auf dem Park&Ride-Platz und im vom Investor zu errichtenden
Parkdeck vorgesehen. Weitere derartige Anlagen werden wahrscheinl ich vom
Investor bzw. dessen Hauskäufern sowie der Wohnbau Gießen und einigen der
gemeinschaftl ichen Wohninitiativen in privater Regie dazukommen.

Die Anregungen werden insofern berücksichtigt, dass die zentrale Erschl ießung
und auch der Endausbau der Hannah-Arendt-Straße als Verkehrsberuhigter
Bereich im (barrierefreien) sogennanten Mischprinzip und mit
Schrittgeschwindigkeit vorgesehen ist.

bis
Die Anregung wird an die zuständigen Ämter und sonstigen Stel len weitegeleitet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Peter Kunar vom 02.12.2016

Es wird davon ausgegangen, dass kein zugeordneter und regelmäßig auf dem
jeweil igen Baugrundstück unterzubringender Stel lplatz weiter als 30 m vom
jeweil igen Hauseingang angeordnet wird.

Der Anregung zur barrierefreien Ausgestaltung al ler Wohnungen im Plangebiet
wird nicht gefolgt. Es gelten die Vorschriften des § 54 der hessischen
Bauordnung, wonach bei Mehrfamil ienhäusern ab 3 Wohneinheiten mind. 20%
und maximal 20 der Wohnungen entsprechend ausgestaltet werden müssen.

Es gelten die o.g. HBO-Vorschriften als Mindestvorgabe.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Peter Kunar vom 02.12.2016

bis

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren keine
Festsetzungsinhalte des Bebauungsplanes.

Über die jeweil igen städtischen Kaufverträge wird sichergestel l t, dass auf
mindestens 50% der projizierten Dachflächen Anlagen zur Nutzung der solaren
Strahlungsenergie errichtet werden. Dies kann bzw. muss i.V.m. den
diesbezüglichen Gestaltungsfestsetzungen sowohl auf geneigten als auch auf
Flachdächern erfolgen.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Sie berühren keine Festset-
zungsinhalte des Bebauungsplanes.
Es wird erwartet, dass insbesondere bei den Baukonzepten für die
gemeinschaftl ichen Wohnformen derartige Ansätze realisiert werden.

Der Anregung wurde gefolgt. Die Kindertagesstätte mit Famil ienzentrum wurde
jetzt bzw. gegenüber dem ersten Standort aus der Testplanung direkt an die
neue Gebietszufahrt verlegt.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Der erforderl iche Mindest-Lärmschutz wird
über eine Nutzungszonierung, den Grünzug als Abstandspuffer sowie
ausreichende Abstände zur Hauptlärmquel le (A 485) sichergestel l t.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Maria Klein vom 02.12.2016

Der Anregung kann nicht gefolgt werden, da der Parkplatz des Lebensmittel -
marktes außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches l iegt und der dort geltende
vorhabenbezogene Bebauungsplan GI 03/1 4 "Pendleton-Areal" kein Baurecht
für ein Parkhaus oder eine Tiefgarage vorsieht.
Eine Option zur Errichtung eines Parkhauses wird auf dem im Plangebiet im
gewerblichen Tei l l iegend geplanten Park & Ride-Platz vorgesehen.
Der Anregung zur Realisierung eines "weitgehend autofreien" Wohnens wird
ebenfal ls nicht gefolgt, da der Motorpool-Standort wegen seiner Entfernung zu
innerstädtischen zentralen Einrichtungen als hierfür nicht geeignet angesehen
wird und der Magistrat dieses Planungsziel nicht verfolgt.
Auch die Oberflächengestaltung der öffentl ichen Straßen im Plangebiet kann
nicht mit Rasengittersteinen ausgeführt werden, da deren Tragfähigkeit, Eignung
für Menschen mit Mobil i tätsbehinderung sowie Unterhaltungsfreundlichkeit
dadurch nicht sichergestel l t wären.

Der Grünflächenantei l im Plangebiet wird mit etwa 35-40 %, bestehend aus den
ausgewiesenen öffentl ichen Grünflächen sowie der abgeschätzten
Mindestsumme der auf den Baugrundstücken nachzuweisenden Grünantei len, als
ausreichend eingeschätzt. Auch die Kombination der unterschiedlichen
Haustypen wird, insbesondere aufgrund der mittlerweile vorl iegenden
konzeptionel len Bestätigungen im Investorenauswahlverfahren, als marktgerecht
eingeschätzt.
Insofern wird eine weitere Erhöhung des Grünantei les in Abwägung mit anderen,
vom Magistrat als gewichtiger eingestuften Belangen, nicht angestrebt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Maria Klein vom 02.12.2016

Der Anregung wurde gefolgt. Die Kindertagesstätte mit Famil ienzentrum wurde
jetzt bzw. gegenüber dem ersten Standort aus der Testplanung direkt an die neue
Gebietszufahrt verlegt.

Der Anregung wird nicht gefolgt, da diese Verkehrsvariante aufgrund der
Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung des Büros Heinz+Feier GmbH/ Wiesbaden
(Sachstandsbericht vom März 201 9) wegen erheblicher Lei-
stungsfähigkeitsmängel am heute schon stark belasteten Knoten Georg-Elser-
Straße/Grünberger/Rödgener Straße ausgeschlossen werden muss.
Das Büro hatte aufgrund der vorgetragenen Anregungen eine Verkehrsvariante
mit einer internen Durchbindung zwischen Wohn-/Mischgebiet und dem
Gewerbegebiet, bei der jedoch auch zwei Zufahrten zur Lincolnstraße genutzt
werden können untersucht und mit der Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes
bzw. Bebauungsplanvorentwurf (getrennte Verkehrsanbindungen) vergl ichen.
Im Ergebnis kommt es bei der erstgenannten Variante (" flexibles Ver-
kehrskonzept" ) bereits zu Leistungsfähigkeitsproblemen am o.g. Knoten in der
Vormittags-Spitzenstunde, die sich bei der angeregten Variante (ohne
Zufahrtsmöglichkeit zur Lincolnstraße) noch erheblich verschärfen würden.
Da die für den o.g. Bundesstraßen-Knoten zwingend einzubindende
Straßenbaubehörde des Landes, HessenMobil, in der Betei l igung zum
Planentwurf ihre Zustimmung nur zur als ausreichend leistungsfähig nach-
gewiesenen Verkehrskonzeption des Strukturkonzeptes/Bebauungsplan-
vorentwurfes gegeben hat, wird diese realisiert.
Der Bebauungsplan enthält jedoch noch die Option auf einen nachträglichen
Ausbau im Sinne des oben beschriebenen flexiblen Verkehrskonzeptes für den
Fal l , das wider Erwarten unvertretbare Zusatzverkehre durch die Evangelsiche
Siedlung entstehen sol l ten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Maria Klein vom 02.12.2016

Der Ausbau könnte al lerdings nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine
Nachbegutachtung und darauf basierende nochmalige Abstimmung mit Hessen
Mobil zu einer Begründung dieser Maßnahme führen.
Die Auswirkungen des zur Ausführung kommenden Verkehrskonzeptes werden
von Gutachter und Magistrat als insgesamt verträglich angesehen.

und
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren keine
Festsetzungsinhalte des Bebauungsplanes.
Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund der geplanten Vielzahl un-
terschiedlicher Bau- und Wohnformen sowie unterschiedlichen Haushalts-
Zielgruppen auch derartige Lösungsansätze realisieren lassen.

Diese Anregung zur Intensität und Qualität des Betei l igungsverfahrens zum
Bebauungsplan konnte berücksichtigt werden.
Beispielsweise ist es unüblich und formalrechtl ich nicht erforderl ich - wird hier
aber gleichwohl durchgeführt -, dass Anregungen aus einem informellen
Betei l igungsverfahren überhaupt geprüft und in die Abwägung eingestel l t
werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der informellen Beteiligung zu Testplanung und
Planungszielen (Einleitungsbeschluss) vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Guntram Ohm-Winter vom 02.12.2016

Der Anregung wird im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes gefolgt. Es
werden an mehreren Standorten im Plangebiet E-Ladestationen vorgesehen.

Der Anregung wurde bereits im Bebauungsplan-Vorentwurf gefolgt.

Die zur Erstel lung des Planentwurfes beauftragte Verkehrsuntersuchung
(Sachstandsbericht März 201 9, Büro Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden) kam zum
Ergebnis, dass der genannte Verkehrsknoten bereits im Bestand überlastet ist und
daher entweder mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet oder als Kreisverkehr
ausgebaut werden muss. Nach Einbindung der Verkehrskonzeption und
-auswirkungen des Waldstadion-Betriebes wird endgültig über die
Ausbaunotwendigkeit und -form entschieden und diese dann realisiert, um die
erkannten Verkehrsprobleme zu lösen.

Auch die Auswirkungen einer vom Magistrat langfristig angestrebten Auffahrt
auf den Gießener Ring (Hol ländische Rampe von der Grünberger Straße auf die
A 485 in Richtung Süd) sol len durch die o.g. Verkehrsuntersuchung neu ermittelt
und bewertet werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Industrie- und Handelskammer vom 10.05.2019

Der Anregung zur Aufnahme/Änderung einer ausnahmsweisen Zulässigkeit
nicht störender Gewerbebetriebe in den Allgemeinen Wohngebieten wird nicht
gefolgt.
Einerseits sehen die Planungsziele für diese letzte Konversionsfläche und größere
wohnbauliche Entwicklungsfläche eine vorrangige Errichtung von
Wohngebäuden vor, was auch über die Einbindung geeigneter Investoren
umgesetzt werden sol l . Daher steht die Anregung zur Ermöglichung zusätzl icher
Nutzung in einer Flächenkonkurrenz zu den Planungszielen und wäre auch nur
sehr unwahrscheinl ich zu realisieren.
Andererseits sind freie Berufe im Allgemeinen Wohngebiet al lgemein zulässig.
Zudem stehen künftig im ehemaligen US-Depot und somit in guter Erreichbarkeit
vom Plangebiet ausreichend neue Arbeitsplätze zur Verfügung.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Industrie- und Handelskammer vom 10.05.2019

Im Plangebiet oder im näheren Umfeld gibt es noch keine Betriebe, die durch
die Bebauungsplanung in irgendeiner Form beeinträchtigt werden könnten.
Die einzigen beiden (Einzelhandels-)Betriebe im Nahversorgungszentrum
werden von der Planung profitieren, da zusätzl iche potentiel le Kundschaft im
unmittelbaren Umfeld angesiedelt wird.
Unternehmen mit Ansiedlungsabsicht im Plangebiet werden im Rahmen der
Vermarktung der 3 -4 Gewerbebauplätze in geeigneter Form kontaktiert.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement,
Dezernat BE 5.2 vom 28.05.2019
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement,
Dezernat BE 5.2 vom 28.05.2019

Die Zustimmung von HessenMobil zur durchgeführten Verkehrsuntersuchung mit
der Empfehlung einer getrennten Abwicklung des Ziel-/Quel lverkehres zu/aus
den Wohn-/Mischgebieten über die Lincolnstraße und dem Gewerbegebiet über
die Georg-Elser-Straße wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan bleibt
unverändert und weist eine Ausbauoption für eine Verbindungsstraße zwischen
beiden Tei lbereichen aus, die aber nur im Fal le von nicht durch die
Verkehrsprognosen ermittelten unvertretbaren Beeinträchtigungen in der
Durchfahrt der Evangelischen Siedlung geprüft, begutachtet und erneut mit
HessenMobil abgestimmt werden sol l .
Ein gutachterl ich ebenfal ls nicht ermittelter Ausbaubedarf am B 49-Knoten mit der
Georg-Elser-Straße würde von der Stadt übernommen werden.

Eine im Rahmen eines aktuel len Betei l igungsverfahrens zum Bebauungsplan "Am
Alten Flughafen I I I" in einer vergleichbaren Situation gefundene und mit
HessenMobil abgestimmte Lösung zur Berücksichtigung der Bauverbots- und
-beschränkungszone wird auch hier übernommen. Demnach werden diese bei
Verbleib der einen überbaubaren Grundstücksfläche für das optionale Parkhaus
auf der städtischen Parkplatzfläche nachrichtl ich in die Planzeichnung
übernommen und ein entsprechender Hinweis ergänzt. Im
Baugenehmigungsverfahren werden dann die nötigen Ab- und Zustimmungen
betrieben/eingeholt.

Der Anregung zur Ergänzung der Textfestsetzung A 3.5 wird gefolgt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement,
Dezernat BE 5.2 vom 28.05.2019

Die Hinweise zu den Zustimmungs- bzw. Genehmigungsanforderungen werden
übernommen.

Die Anforderung zur Entwässerung wird im Zuge der Umsetzung des Be-
bauungsplanes berücksichtigt.

Die Anregungen zur Abstimmung von Werbeanlagen mit Einwirkung auf den
Autobahnverkehr sowie der Wegweisung werden im Zuge der Umsetzung des
Bebauungsplanes berücksichtigt.

Die Anregungen zur Eintragung der Landesstraßen-Bezeichnung in der
Planzeichnung sowie Aufnahme der Straßenverkehrs-Rechtsgrundlagen werden
befolgt.

Die sonstigen Hinsweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ilse Müller vom 15.03.2018

Das Anschreiben an das städtische Amt für Umwelt und Natur wurde an das
Planungsamt weitergeleitet und wird als Stel lungnahme zur frühzeitigen
Bürgerbetei l igung eingeordnet, somit einer Abwägung zugeführt.

Die im Titel genannten durch das Neubaugebiet erwarteten 1 .500 zusätzl ichen
Autofahrten müssen relativiert werden und entsprechen auch nicht dem
prognostizierten Mehrverkehr auf dem mittleren Abschnitt der Grünberger
Straße, an dem die Einwenderin lebt.
Zur Verkehrssituation und -entwicklung auf der Grünberger Straße wird zunächst
generel l ausgeführt, dass diese insbesondere im Abschnitt ab der Einmündung
der Rödgener Straße bis zur Licher Gabel neben der Licher Straße schon immer
die Haupteinfal lstraße für den aus dem östl ichen Kreisgebiet und darüber hinaus
einfal lenden Verkehr bi ldet und daher als (innerstädtische) Hauptverkehsstraße
einzuordnen ist.
Da sich die mil i tärischen Konversionsmaßnahmen im Stadtgebiet ab etwa der
Jahrtausendwende insbesondere im Umfeld der Grünberger (und Rödgener)
Straße konzentriert haben, muss bei einer Bewertung der Verkehrsentwicklung
auch die Situation bei Vol lbelegung durch die Streitkräfte berücksichtigt werden.
Die Verkehrsuntersuchungen zu den Planungsvorhaben "Am Alten Flughafen"
und "Ehem. Motorpool-Gelände" haben die Verkehrsbelastungen auf beiden o.g.
Straßen in einem Zeitraum erfasst, in dem der ehemalige Verkehr aus beiden
Mil i tärstandorten nicht mehr stattgefunden hat. Daher sind die in diesen Untersu-
chungen ermittelten Zusatzverkehre grundsätzl ich auch in Relation zu den durch
Aufgabe der Mil i tärnutzung weggefal lenen Fahrten zu setzen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ilse Müller vom 17.04.2018

Die durch das Neubaugebiet auf dem ehemligen Motorpool-Areal in der zur
Erstel lung des Planentwurfes durchgeführten Verkehrsuntersuchung
(Sachstandsbericht März 201 9, Büro Heinz+Feier GmbH/Wiesbaden)
prognostizierte Zusatzbelastung auf dem o.g. Abschnitt der Grünberger Straße
im Ziel jahr 2030 beträgt rd. 4,6% und ist somit weder quantitativ noch
bezüglich der Lärmauswirkungen als wahrnehmbar zu bewerten. Dennoch
werden die Anregungen zur (weiteren) Einschränkung des laut bisherigen
Verkehrszählungen quantitativ zu vernachlässigenden, jedoch in der subjektiven
Wahrnehmung besonders störenden LKW-Verkehres, zur tei lweisen Umleitung
von Durchgangsverkehren auf Nebenstraßen sowie zum geschi lderten Parkplatz-
Problem im unteren und mittleren Abschnitt der Grünberger Straße an die
zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.

Eine Verkehrsuntersuchung (siehe Punkt 1 ) wurde zur Erarbeitung des
Planentwurfes erstel l t und in der Offenlage zur Betei l igung ausgelegt, da
zunächst die Grundzüge der Planung über eine frühzeitige Betei l igung
abgesichert werden müssen, bevor aufwändige Untersuchungen beauftragt
werden. Eine Verkehrsuntersuchung bezieht regelmäßig die Bestandssituation
zum Untersuchungszeitpunkt ein .
Die Einschätzung, dass die Anliegerschaft bereits zur frühzeitigen Bür-
gerbetei l igung "vor vol lendete Tatsachen gestel l t" wird, kann nicht nach-
vol lzogen werden.
Unbeantwortet gebliebene Fragen an Fachämter und -behörden werden vom
Planungsamt weitergegeben und nach Möglichkeit auch geprüft bzw.
beantwortet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ilse Müller vom 18.04.2018

Für die Kontrol le und Bewertung der Luftquali tät sind Landeseinrichtungen
zuständig, an die die Anregung weitergeleitet wird.
Seit 201 8 wird zur Verbesserung der Luftquali tät im Stadtgebiet das Maß-
nahmenkonzept des Green City Planes umgesetzt.

Die Anregung zur Einführung von Geschwindigkeitskontrol len wird an die
zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentl ichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Ilse Müller vom 18.04.2018

Das Planungsvorhaben für das ehem. Motorpool-Gelände sowie auch al le
anderen Projekte im Gießener Ostviertel, die vorrangig seit der Jahr-
tausendwende und im Zuge der Konversion von Mil i tärflächen erfolgt sind,
wurden al lesamt auf einer geordeneten Planungsstrategie mit breiter Betei l igung
und öffentl icher Kommunikation beruhend durchgeführt. Angefangen vom
Gießener Flächennutzungsplan (2000) über den in 2005 beschlossenen
Masterplan bis hin zu den einzelnen Bebauungsplanverfahren wurde von
Anfang an der städtische Planungswil le deutl ich, den besonders von der o.g.
Konversion betroffenen Tei lbereich zu einem lebendigen, vielseitigen und
qualitätvol len Stadtquartier zu entwickeln.
Die Verkehrsentwicklung auf der Grünberger Straße ist zwar in den letzten
Jahren und Jahrzehnten insbesondere wegen der al lgemeinen Verkehrszunahme,
insbesondere in der Stadt-Umland-Beziehung, angestiegen, hält aber aus Sicht
des Magistrates immer noch einen für eine Haupteinfal lstraße - auch im
Vergleich zu anderen derartigen Straßen - vertretbaren Rahmen ein.

Die Grünberger Straße steht als nächste Hauptstraße im mittleren Abschnitt zur
grundhaften Sanierung an. Dabei werden auch die heutigen bzw.
richtl iniengemäßen Anforderungen an die Ausgestaltung von Gehwegen und
Radverkehrsanlagen und einen geordneten Parkverkehr berücksichtigt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium , Dez. 31 -Bauleitplanung-
vom 13.05.2019
Die von der Oberen Immissionsschutzbehörde aufgeführten Überschreitungen
der Orientierungswerte der DIN 1 8005 an fünf Immissionsorten in Allgemeinen
Wohngebieten bewegen sich innerhalb des Abwägungsspielraumes.
Da jeweils die Ostseiten der so wie in der Lärmkarte dargestel l t in wesentl ichen
Komponenten auch zur Ausführung vorgesehenen Wohngebäude mit dem
erhöhten Beurtei lungspegel konfrontiert werden, an den anderen jeweil igen
Gebäudeseiten jedoch die Orientierungswerte eingehalten werden können, wird
von einer lärmverträglichen Grundrisslösung i.V.m. einem ausreichenden
passiven Lärmschutz sowie einer auch bei diesen Gebäuden ausreichend
lärmgeschützten Freifläche (auf der West- oder Südseite) ausgegangen.
Generel l wird nach derzeitigem Stand der Investorenauswahl und kon-
zeptionel len Vorabstimmung auch für die anderen Gebäude im lärmrelevaten
Tei lbereich davon ausgegangen, dass die wesentl ichen Komponenten des in der
Lärmkarte dargestel l ten Bebauungskonzeptes auch in dieser Form baulich
realisiert werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium , Dez. 31 -Bauleitplanung-
vom 13.05.2019

Eine Realisierung aktiver Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Wall, Wand gegenüber
der Autobahn) wird aufgrund der unterschiedlichen Lärmquel len/-richtungen,
aus stadtgestalterischen Gründen, wegen des geringen, abwägungsfähigen
Abweichungsumfanges und wegen anzunehmender Ineffektivität (aufgrund des
großen Abstandes zur bzw. Lärmeinfal l trichters von der Autobahn) abgelehnt.

Der bergrechtl ichen Anregung zur Streichung des Hinweis-Satzes wird gefolgt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018

Die wasserrechtl ichen Vorgaben wurden im Planentwurf umgesetzt, ein Abstand
der Baugrenze zum Gewässerrandstreifen von 5,00 m eingehalten. Die Untere
Wasserbehörde hat den von der US-Army als Entwässerungsanlage angelegten
Graben nicht als Gewässer eingestuft.

Das Plangebiet wird im Trennsystem mit naturnahem Graben, zentraler
Versickerungsanlage und ausreichend dimensioniertem Staukanal entwässert.
Auch für Starkregenereignisse werden ausreichende Vorkehrungen getroffen.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018

Die von der Oberen Immisssionsschutzbehörde zur Vorentwurfsbetei l igung
erkannten Diskrepanzen konnten im Planentwurf und der hierfür erstel l ten
Lärmbegutachtung ausgeräumt werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018

Die unter den Punkten 1 -4 aufgeführten Anforderungen wurden in der
Lärmbegutachtung zum Planentwurf (Immissionsgutachten Nr. 1 625/I I ,
21 .01 .201 8, Büro für Schal lschutz/Solms) sowie nachfolgend ausreichend
beachtet.
Die Anordnung der Gebietsarten sowie die Gebäudestel lung wurde zum
Planentwurf hin in den immissionsschutzrechtl ich relevanten Tei lbereichen nicht
mehr geändert und wird nach derzeitiger Sicht auch so realisiert.
Die aktualisierte DIN 41 09-1 /2 wurde zur Bewertung heran gezogen.
Unter Berücksichtigung der empfohlenen Maßnahmen zum passiven
Schal lschutz können in al len relevanten Tei lbereichen und unterschiedlichen
Baugebieten ausreichende Qualitäten erzielt werden. Auch der Freiraum-
Lärmschutz wird durch die jeweil ige Gebäudestel lung gewährleistet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018

Die Angleichung der Planbegründung an die offengelegten Festsetzungen ist
erfolgt.

Ein ordnungsgemäßer Umweltbericht wurde erstel l t.

Die Entwurfs-Auslegung (Offenlage) erfolgte in einem knapp 1 ,5-monatigem
Zeitraum und gemäß dem seit Jahren üblichen Standard auch paral lel im
Internet.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/1 7 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“, Abwägung
der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Regierungspräsidium, Dez 31 -Bauleitplanung- vom
17.04.2018




